
Stadtrat
Freiestrasse 6- Postfach
8952 Schlieren
Tel. 044 738 15 76
stadtkanzlei@schlieren.ch

Protokollauszug
19. Sitzung vom 25. Oktober 2023
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Schlieren

235/2023 9.0.3 Budget 2024, Investitions- und Finanzplan 2023 bis 2027
Vorlage Nr. 10/2023: Antrag des Stadtrats auf Genehmigung des
Budgets und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2024

Referentin des Stadtrats: Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

Weisung

Bei der Behandlung dieses Geschäfts wirkt Oliver Küng, Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaf­
ten, mit.

1. Ausgangslage

Für 2024 wird ein Aufwandüberschuss von 3.490 Mio. Franken budgetiert. Die Haushaltsregeln ge­
mäss dem Gemeindegesetz und der Finanzstrategie werden eingehalten. Die Selbstfinanzierung
beträgt rund 5.584 Mio. Franken. Die Nettoinvestitionen in das Verwaltungsvermögen betragen
30.247 Mio. Franken und es resultiert ein Einnahmenüberschuss von 3.381 Mio. Franken im Finanz­
vermögen. Für 2024 wird mit einem Selbstfinanzierungsgrad von rund 18.5 % gerechnet.

Der einfache Gemeindesteuerertrag kann gegenüber dem Budget 2023 um 1.5 Mio. Franken erhöht
werden. Er liegt für das Jahr 2024 bei 56.3 Mio. Franken. Der Steuerfuss verbleibt auf 111 % der
einfachen Gemeindesteuer (Staatssteuer).

Der Stadtrat hat das Budget 2024 geprüft und für richtig befunden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:

1.1. Das Budget 2024 der politischen Gemeinde Schlieren wird wie folgt genehmigt:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 215'343'000.00
Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Fr. 149'360'000.00
Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -65 '983 '000 .00

Investitionsrechnung VV Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 31 '667'000.00
Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 1'420'000.00
Nettoinvestitionen VV Fr. 30'247'000.00

Investitionsrechnung FV Ausgaben Finanzvermögen Fr. 3'420'000.00
Einnahmen Finanzvermögen Fr. 6'801'000.00
Einnahmenüberschuss FV Fr. 3'381 '000.00
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1.2 Der Gemeindesteuerfuss 2024 wird auf 111% der einfachen Gemeindesteuer (Staats­
steuer) festgesetzt, unter der Annahme eines mutmasslichen Steuerertrags zu 100 % von
56.3 Mio. Franken.

Einfacher Gemeindesteuerertrag
(100%) Fr. 56'300'000.00

Steuerfuss 111%

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -65'983'000.00
Steuerertrag bei 111% Fr. 62'493'000.00
Aufwandüberschuss Fr. -3'490'000.00

1.3. Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung geht zu Lasten des zweckfreien Eigenkapi­
tals.

2. Mitteilung an
- Gemeindeparlament
- Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
- Archiv

Status: öffentlich
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